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Mitteilung an die Anteilinhaber der OGAW 

 

Robeco Hollands Bezit N.V. 

und 

Robeco Capital Growth Funds – RobecoSAM Sustainable European Equities1 

 

 
                                                                                                                        Per Einschreiben 

 
                                                                                                             Luxemburg, 3. Mai 2019 

 
Sehr geehrte Anteilinhaberinnen und Anteilinhaber,  

 

wir schreiben Ihnen im Zusammenhang mit der Entscheidung der jeweiligen Verwaltungsräte des 

Robeco Hollands Bezit N.V. („aufgehender OGAW") und des Robeco Capital Growth Funds SICAV 

(„aufnehmender OGAW“), um den Zusammenschluss des aufgehenden OGAW mit einem Teilfonds 

des aufnehmenden OGAW, und zwar dem RobecoSAM Sustainable European Equities, 

vorzuschlagen (ab Juni 2019 unter dem neuen Namen Robeco Sustainable European Stars Equities, 

wenn die luxemburgischen Aufsichtsbehörde (CSSF) die Genehmigung erteilt („Teilfonds“). Dieser 

Zusammenschluss erfolgt über die Liquidation des aufgehenden OGAW und einer Übertragung seiner 

Vermögenswerte auf den aufnehmenden OGAW, der diese Vermögenswerte im Austausch gegen die 

Ausgabe von Anteilen des Teilfonds dem Teilfonds zuordnen wird (die "Transaktion"), gemäß 

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe p Ziffer iii der OGAW - Richtlinie 2009/65 / EG und Artikel 4: 62a 

Buchstabe c Wft.  

 

I.   Hintergrund und Begründung 

 

Der aufgehende OGAW ist eine Aktiengesellschaft mit variablem Kapital gemäß niederländischem 

Recht. Der aufnehmende OGAW ist ein OGAW gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxemburg; 

der aufgehende OGAW und der aufnehmende OGAW werden zusammen auch als die 

„verschmelzenden OGAW“ bezeichnet. Der Verwaltungsrat schlägt vor, die verschmelzenden 

OGAW mit Datum des Inkrafttretens am 4. September 2019 (das „Transaktionsdatum") 

zusammenzulegen. 

 

                                                 
1 Robeco Capital Growth Funds – RobecoSAM Sustainable European Equities wird ab Juni 2019 in  Robeco 

Sustainable European Stars Equities umbenannt, wenn die luxemburgischen Aufsichtsbehörde (CSSF) die 

Genehmigung erteilt.  
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Die Entscheidung, die Auflösung des aufgehenden OGAW und die Übertragung seiner 

Vermögenswerte auf den aufnehmenden OGAW vorzuschlagen, der diese Vermögenswerte dem 

Teilfonds zuordnen wird, wurde von den Verwaltungsräten der verschmelzenden Gesellschaften 

aufgrund einer Kombination von Faktoren getroffen:  

 

(i) Der Verwaltungsrat der aufgehenden OGAW („Verwaltungsrat“) hat festgestellt, dass die 

Nachfrage nach und die Anlagen des aufgehenden OGAW in den letzten Jahren 

zurückgegangen sind. Deshalb ist der Aufsichtsrat der Meinung, dass es nicht effizient und 

nicht im besten Interesse der Anteilinhaber ist, den aufgehenden OGAW in seiner 

derzeitigen Form weiterzuführen.  

 

(ii) Der Verwaltungsrat hat erkannt, dass die Nachfrage nach allgemeineren europäischen 

Aktien sowie nach auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Strategien wächst. Der aufgehende 

OGAW ist ein auf die Niederlande fokussierter Aktienfonds, während der Teilfonds eine 

europäische Aktienstrategie mit Konzentration auf Nachhaltigkeit ist und größeres 

Diversifizierungspotenzial bietet.   

 

(iii) Der Verwaltungsrat ist außerdem der Ansicht, dass der Teilfonds den aktuellen Aktionären 

des aufgehenden OGAW eine zukunftssichere Fondsanlage bietet. 

 

 

II.  Die Transaktion 

 

Am Transaktionsdatum überträgt der aufgehende OGAW im Austausch für Anteile am Teilfonds alle 

seine Anlagen dem aufnehmenden OGAW. Anteilinhaber des aufgehenden OGAW erhalten am ersten 

Bankgeschäftstag nach dem Transaktionsdatum gebührenfrei Anteile am Teilfonds. 

 

Anteilinhaber der jeweiligen Anteilsklassen der aufgehenden OGAW werden wie folgt Anteilinhaber 

des Teilfonds:  
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Aktuelle Anteilsklassen der aufgehenden OGAW 
Entsprechende Anteilsklasse im Teilfonds der 

aufnehmenden OGAW 

Robeco Hollands 

Bezit N.V. 

Robeco Hollands Bezit (A AKTIEN) 
RobecoSAM Sustainable European Equities 

(der in Robeco Sustainable European Stars 

Equities umbenannt wird) 

D EUR 

Robeco Hollands Bezit (B AKTIEN) F EUR 

 

 

Die derzeit ausgegebenen Vorzugsaktien am Grundkapital des aufgehenden OGAW werden nach 

Unterzeichnung dieses Fusionsvorschlags, aber vor Abschluss der Transaktion, zurückgekauft. 

Infolgedessen wird kein Umtauschkurs und/oder eine entsprechende Anteilsklasse für die 

Vorzugsaktien berechnet.  

 

Bei der Durchführung der Transaktion sollten die Anteilinhaber beachten, dass die letzten 

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeaufträge des aufgehenden OGAW am 26. August 2019, 

15:00 Uhr MEZ (Datum des Annahmeschlusses), angenommen werden. Bitte beachten Sie, dass Ihr 

Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle einen anderen Annahmeschlusstermin festlegen kann. Ab dem 

27. August 2019 werden Zeichnung und Rücknahme von Anteilen am aufgehenden OGAW 

ausgesetzt. 

 

Anteilinhaber, die der vorgeschlagenen Transaktion nicht zustimmen und nicht möchten, dass ihre 

Anteile am Transaktionsdatum umgetauscht werden, können ihre Anteile zurückgeben oder ihre 

Anteile umtauschen in Anteile eines anderen Fonds, der von der Robeco Institutional Asset 

Management BV („RIAM“), der Verwaltungsgesellschaft des aufgehenden OGAW und/oder Robeco 

Luxembourg SA, der Verwaltungsgesellschaft des aufnehmenden OGAW, verwaltet wird, und zwar 

bis zum Datum des Annahmeschlusses zum Transaktionspreis ohne zusätzliche Kosten. Bitte beachten 

Sie, dass Ihr Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle, über die Sie Anteile an einem entsprechenden 

Fonds erwerben, zusätzliche Gebühren erheben können.  

 

Nach der außerordentlichen Hauptversammlung (EGM) am 17. Juni 2019 und zur Vorbereitung des 

Zusammenschlusses wird das Portfolio des aufgehenden OGAW liquider werden, wobei die 

Anlagebeschränkungen des aufgehenden OGAW gemäß des Prospekts der aufgehenden OGAW 

weiterhin eingehalten werden. Die Kosten, die bei dem Prozess entstehen, das Portfolio liquider zu 

machen, werden von dem aufgehenden OGAW getragen. Ab dem 27. August 2019 wird das Portfolio 
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des aufgehenden OGAW gegen liquide Mittel verkauft. Die Kosten für diese Transaktion werden 

ebenfalls von dem aufgehenden OGAW getragen. Unter Verwendung des Verwässerungsfaktors des 

aufgehenden OGAW als Vergleichswert betragen die geschätzten Kosten für den Verkauf des 

Portfolios etwa 0,10 % des Gesamtwerts des Portfolios. Die tatsächlichen Kosten können aufgrund der 

aktuellen Marktbedingungen zum Transaktionsdatum abweichen. Anteilinhaber sollten zur Kenntnis 

nehmen, dass der aufgehende OGAW im Zeitraum vom 27. August 2019 bis zum Transaktionsdatum 

das Anlageziel und die Anlagepolitik, die in seinem Prospekt angegeben werden, nicht mehr einhalten 

wird. In ähnlicher Weise kann der aufgehende OGAW in diesem Zeitraum nicht mehr entsprechend 

den Risikodiversifizierungsauflagen der OGAW diversifiziert werden.   

 

Anteilinhaber, die bis zum Stichtag keine der oben genannten Optionen in Anspruch genommen haben, 

werden am Transaktionsdatum Anteilinhaber des Teilfonds. Ab dem Transaktionsdatum können sie 

die mit den Anteilen des Teilfonds verbundenen Rechte und Pflichten gemäß dem Prospekt des 

Teilfonds und der Satzung der aufnehmenden OGAW ausüben. 

 

Das Umtauschverhältnis wird bestimmt, indem der Nettoinventarwert je Anteil der Anteilsklasse des 

aufgehenden OGAW durch den Nettoinventarwert der betreffenden Anteilsklasse des Teilfonds des 

aufnehmenden OGAW geteilt wird, gemäß Bewertung am Transaktionsdatum und gerundet auf vier 

Dezimalstellen . Anteilinhaber sollten beachten, dass der Nettoinventarwert pro Anteilsklasse des 

aufgehenden OGAW und derjenige einer Anteilsklasse des Teilfonds am Transaktionsdatum nicht 

notwendigerweise gleich sind. Anteilinhaber sollten außerdem beachten, dass ein einschlägiger 

Swing-Faktor, der den ungefähren Transaktionskosten für die Anlage der liquiden Mittel in das 

Portfolio des aufgehenden OGAW entspricht, bei der Berechnung des Umtauschverhältnisses in den 

Nettoinventarwert je Anteil des aufnehmenden OGAW einbezogen wird .  

 

KPMG Accountants NV, Niederlande, der autorisierte Abschlussprüfer des aufgehenden OGAW, 

prüft die Kriterien für die Bewertung der Vermögenswerte und die Berechnungsmethode des 

Umtauschverhältnisses gemäß Artikel 4: 62f Wft/Artikel 42 der Richtlinie.  

 

Die Zahlung der neuen Aktien an die Anteilinhaber der aufgehenden OGAW erfolgt am ersten 

Bankgeschäftstag nach dem Transaktionsdatum. 

 

Jedwede weiteren Verbindlichkeiten, die nach dem Bewertungszeitpunkt am Transaktionsdatum 

entstehen, werden von RIAM übernommen. 
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III.   Auswirkungen und Rechte der Anteilinhaber 

 

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Transaktion langfristig vorteilhaft für die Aktionäre ist, 

da der aufnehmende OGAW ein größeres Diversifikationspotenzial hat. Aktionäre werden gebeten, 

die höheren Gebühren, die steuerlichen Auswirkungen sowie die Unterschiede in der 

Dividendenausschüttung zwischen dem aufnehmenden OGAW und dem aufgehenden OGAW zu 

beachten, die in Anhang I aufgeführt werden. 

 

Die vorgeschlagene Transaktion hat keine negativen Auswirkungen auf die Anteilinhaber des 

aufnehmenden OGAW. Für den aufnehmenden OGAW wird der Zusammenschluss ähnlich sein wie 

die Aufnahme neuer Aktionäre. 

 

Eine kurze Beschreibung der Anlagepolitik des Teilfonds im Vergleich zum aufgehenden OGAW 

finden Sie in Anlage I. 

 

IV.   Unterschiede 

 

Zwischen dem aufgehenden OGAW und dem Teilfonds bestehen Unterschiede. Ein Vergleich der 

Anlageziele und der Anlagestrategie, der Gebührenstruktur und der angebotenen Aktienklassen wird 

im Anhang I dieses Schreibens zur Verfügung gestellt. 

 

V.   Kosten der Transaktion 

 

Alle Rechts-, Beratungs- und Verwaltungskosten sowie Kosten, die dem aufgehenden OGAW durch 

oder im Zusammenhang mit der Transaktion entstehen, werden von RIAM getragen.  

 

Alle ausländischen Steuern und Abgaben, die der aufnehmende OGAW aufgrund der Durchführung 

der Transaktion für die Anlagen des aufgehenden OGAW infolge der Durchführung der Transaktion 

zu zahlen hat, werden von RIAM übernommen. 

 

Alle nicht amortisierten Aufwendungen im Zusammenhang mit dem aufgehenden OGAW werden 

von RIAM getragen. Alle Forderungen und Verbindlichkeiten des verschmelzenden OGAW werden 
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zum Zeitpunkt der Transaktion bewertet; Forderungen und Verbindlichkeiten des aufgehenden 

OGAW werden verkauft und gegen Barzahlung an ein Robeco-Unternehmen übertragen. 

 

Die Transaktionskosten für die Neuausrichtung und Auflösung des Portfolios werden vom 

aufgehenden OGAW getragen. 

 

VI.    Zusätzliche Informationen 

 

a) Registrierung 

 

Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds in den Niederlanden, in denen der 

aufgehende OGAW derzeit registriert ist, für den Handel angemeldet worden ist. 

 

b) Steuerliche Auswirkungen  

 

Der aufgehenden OGAW oder der Teilfonds wird aufgrund der Transaktion nicht in Luxemburg 

besteuert. Anleger können jedoch an ihrem steuerlichen Wohnsitz oder in anderen Rechtsordnungen, 

in denen sie Steuern zahlen, der Besteuerung unterliegen.  

 

Ungeachtet dessen wird Anlegern empfohlen, ihren Steuerberatern über die steuerlichen 

Auswirkungen der Transaktion in ihrem jeweiligen Einzelfall zu konsultieren, da die 

Steuergesetze von Land zu Land stark voneinander abweichen.   

 

      c) Wirtschaftsprüfer 

 

Der aufgehende OGAW hat die KPMG Accountants NV, Niederlande, als unabhängigen Prüfer 

beauftragt mit der Prüfung i) der Kriterien zur Bewertung der Anlagewerte am Tag der Berechnung 

des Umtauschverhältnisses sowie ii) der Berechnungsmethode des Umtauschverhältnisses sowie der 

Bestimmung des tatsächlichen Umtauschverhältnisses zum Zeitpunkt der Berechnung dieses 

Verhältnisses. 

 

d) Allgemeines 

 

Eine Übersicht über die Unterschiede zwischen dem aufgehenden OGAW und dem Teilfonds nach 
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Abschluss der Transaktion finden Sie in Anhang I.  

 

e) Information auf der Website 

Anteilinhaber, die am Transaktionsdatum Anteilinhaber des Teilfonds geworden sind, werden über die 

Fusionsvorschläge von dem aufgehende OGAW mit dem Teilfonds informiert. Weitere ausführlichere 

Informationen über diese Fusionsvorschläge finden Sie auf: www.robeco.com/hollandsbezit.  

 

      VII.  Liquidation des aufgehenden OGAW 

 

Nach der außerordentlichen Hauptversammlung am 17. Juni 2019, muss der Insolvenzverwalter des 

aufgehenden OGAW den Beschluss über die Auflösung des aufgehenden OGAW und die 

Liquidationskonten beim niederländischen Handelsregister einreichen. Diese Anträge werden 

außerdem in einer überregionalen niederländischen Tageszeitung bekannt gegeben. Danach beginnt 

eine zweimonatige Widerspruchsfrist. Während dieser zwei Monate kann jeder Gläubiger des 

aufgehenden OGAW beim zuständigen Landgericht einen Antrag auf Widerspruch stellen. Wenn 

Anlagewerte des aufgehenden OGAW nach Ablauf der Widerspruchsfrist der Gläubiger verbleiben, 

werden diese gemäß der Satzung des aufgehenden OGAW an die Anteilinhaber des aufgehenden 

OGAW verteilt. 

 

VIII. Verfügbarkeit der Dokumente 

 

Die wesentlichen Informationen für den Anleger der betreffenden Anteilsklassen des Teilfonds werden 

dieser Bekanntmachung als Anhang II beigefügt. Auf Antrag stehen Kopien des Berichts des 

autorisierten Abschlussprüfers der aufgehenden OGAW in Zusammenhang mit der Transaktion sowie 

des letzten Prospekts und des gemeinsamen Fusionsantrags gebührenfrei zur Verfügung am 

eingetragenen Sitz des aufgehenden OGAW sowie auf der Website: www.robeco.com/riam. 

 

Wenn Sie unsicher sind, welche steuerlichen Konsequenzen dies für Sie hat, sollten Sie Ihren eigenen 

professionellen Berater konsultieren.  

Nähere Auskünfte, der letzte Nettoinventarwert pro Anteil für alle Anteilsklassen des Teilfonds, der 

Prospekt, die wesentlichen Informationen für Anleger, die Statuten und die Jahres- und 

Halbjahresberichte der Gesellschaft sind auf einfache Anfrage und kostenlos beim Vertreter der 

Gesellschaft in der Schweiz, ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, 

und auf www.robeco.com/luxembourg erhältlich. 

http://www.robeco.com/hollandsbezit
http://www.robeco.com/riam
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Die Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 

Zürich 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Robeco Hollands Bezit N.V.    Robeco Capital Growth Funds 

Der Verwaltungsrat    Der Verwaltungsrat 
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ANHANG I 

 

VERGLEICH DER WESENTLICHEN MERKMALE DES 

AUFGEHENDEN OGAW 

ROBECO HOLLANDS BEZIT N.V. UND  

DES TEILFONDS DES AUFNEHMENDEN OGAW 

ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS – ROBECOSAM SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES  

 

Die Anteilinhaber werden gebeten, den jeweiligen Prospekt der aufgehenden OGAW und der aufnehmenden OGAW 

und des betroffenen Teilfonds zu lesen, um weitere Informationen zu den jeweiligen Merkmalen des aufgehenden 

OGAW und des aufnehmenden OGAW und des Teilfonds zu erhalten. Sofern nichts anderes angegeben ist, 

entsprechend die in diesem Anhang verwendeten Begriffe ihrer Definition im Prospekt. 

 

PRODUKT-

MERKMALE 

DES AUFGEHENDEN OGAW DES AUFNEHMENDEN OGAW 

Name Robeco Hollands Bezit N.V. RobecoSAM Sustainable European Equities  

Verwaltungs-

gesellschaft 

Robeco Institutional Asset Management B.V.  Robeco Luxembourg S.A. 

Anlageberater k.A. Robeco Institutional Asset Management B.V. 

Anlage-

unterberater 

k.A. RobecoSAM AG 

 

I. ANLAGEZIEL UND ANLAGESTRATEGIE UND VERBUNDENE RISIKEN 

Anlageziel und 

Anlagestrategie 

Anlageziel 

Der aufgehende OGAW konzentriert sich vor 

allem auf mittel- und langfristige 

Kapitalakkumulation. Robeco möchte den 

Privatanlegern die Möglichkeit bieten, über den 

aufgehenden OGAW auf einfache Weise in 

niederländische Unternehmen zu investieren. Die 

Tatsache, dass niederländische Unternehmen sehr 

international aktiv sind, gibt den Investitionen in 

den aufgehenden OGAW eine zusätzliche 

Dimension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlageziel 

Das Ziel des aufnehmenden OGAW ist 

langfristiges Kapitalwachstum. 

 

Der aufnehmende OGAW investiert mindestens 

drei Viertel seines Gesamtvermögens in Aktien 

von Unternehmen, die ihren eingetragenen 

Geschäftssitz in der Europäischen Union oder in 

bestimmten Ländern des Europäischen 

Wirtschaftsraums haben (nähere Angaben sind in 

Anhang II „Anlagebeschränkungen“ zu finden) 

sowie einen angehobenen Grad an Nachhaltigkeit 

aufweisen. Der aufnehmende OGAW nimmt mit 

mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens 

Positionen in Aktien von Unternehmen ein, die vor 

allem in ausgereiften Volkswirtschaften 

(entwickelten Märkten) aktiv sind.  

 

Nachhaltigkeit bedeutet das Streben nach 

wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger 

Berücksichtigung von ökologischen, sozialen und 

Führungskriterien. Für die Beurteilung werden 

Themen wie Unternehmensstrategie, 

Unternehmensführung, Transparenz sowie das 

Produkt- und Dienstleistungsangebot eines 

Unternehmens in Betracht gezogen. 
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PRODUKT-

MERKMALE 

DES AUFGEHENDEN OGAW DES AUFNEHMENDEN OGAW 

Risikoprofil 

Der aufgehende OGAW ist für Anleger geeignet, 

die den aufgehenden OGAW als einfachen Weg 

sehen, um von den Entwicklungen an den 

Aktienmärkten zu profitieren. Anleger sollten in 

der Lage sein, bedeutende temporäre Verluste zu 

verkraften und sie sollten Erfahrungen mit 

volatilen Produkten haben. Der aufgehende 

OGAW ist für Anleger geeignet, die sich leisten 

können, auf das in den aufgehende OGAW 

investierte Kapital für mindestens fünf Jahre zu 

verzichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtigste Instrumente 

Der aufgehende OGAW investiert vor allem in 

Aktien. 

 

 

Anlagebeschränkungen 

Der aufgehende OGAW investiert vor allem in 

Aktien von großen und bekannten Unternehmen. 

Als OGAW unterliegt der aufgehende OGAW 

Anlagebeschränkungen. Die wichtigsten für den 

OGAW geltenden Anlagebeschränkungen werden 

in der OGAW-Richtlinie 2009/65/EG und für 

niederländische OGAW im niederländischen 

Market Conduct Supervision (Financial 

Institutions) Decree (BGfo) aufgeführt. Die zum 

Datum des Prospekts geltenden Bestimmungen 

dieses Dekrets werden in Anhang I des Prospekts 

angegeben. 

 

Währungspolitik 

Der aufgehende OGAW investiert nur in Aktien, 

die auf Euro lauten, und hat daher keiner 

Währungspolitik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikoprofil 

Der aufnehmende OGAW ist für Anleger 

geeignet, die Investmentfonds als eine 

zweckmäßige Art und Weise betrachten, sich an 

den Entwicklungen der Kapitalmärkte zu 

beteiligen. Er ist ebenfalls für erfahrene Anleger 

geeignet, die bestimmte Anlageziele zu erreichen 

wünschen.  

 

Der aufnehmende OGAW bietet keine 

Kapitalgarantie. 

 Der Anleger muss in der Lage sein, Volatilität 

hinzunehmen. Dieser aufnehmende OGAW ist 

geeignet für Anleger, die es sich leisten können, 

auf ihr Anlagekapital für mindestens fünf bis 

sieben Jahre zu verzichten. 

 Er eignet sich für die Anlageziele 

Kapitalwachstum, laufender Ertrag und/oder 

Portfoliodiversifikation. 

 

 

Wichtigste Instrumente 

Der aufnehmende OGAW investiert vor allem in 

Aktien. 

 

 

Anlagebeschränkungen 

Unter gebührender Berücksichtigung der 

Anlagebeschränkungen und soweit im Rahmen 

anwendbarer Gesetze zulässig, kann der 

aufnehmende OGAW in Aktien, 

Wandelschuldverschreibungen, Anleihen, 

Geldmarktinstrumente und Derivate investieren. 

Börslich und außerbörslich gehandelte Derivate, 

einschließlich unter anderem Futures, Swaps, 

Contracts for Differences (CFDs) und 

Devisentermingeschäfte, sind zulässig. 

 

 

 

Währungspolitik 

Ziel der aufnehmenden OGAW ist, ein optimales 

Anlageergebnis in ihrer Denominierungswährung 

zu erzielen. 

 Zu diesem Zweck verfolgt der aufnehmende 

OGAW ein aktives Fremdwährungsmanagement. 

Dies bedeutet, dass der Anlageberater aktive 

Währungspositionen einnehmen darf, die zu 

positiven, negativen oder abgesicherten 

Währungsengagements führen. Ein effizientes 

Portfoliomanagement kann die Absicherung 

gegen Fremdwährungsrisiken umfassen. Wenn 

keine liquiden Instrumente zur Absicherung der 
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PRODUKT-

MERKMALE 

DES AUFGEHENDEN OGAW DES AUFNEHMENDEN OGAW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivative-Politik 

Der aufgehende OGAW kann derivative 

Finanzinstrumente, Techniken oder Strukturen wie 

Optionen, Futures und Swaps verwenden.  

 

Sollten in Zukunft andere Instrumente, Techniken 

oder Strukturen auf den Finanzmärkten verfügbar 

werden, die für den aufgehenden OGAW zur 

Umsetzung seiner Ziele oder Anlagepolitik als 

geeignet erachtet werden, kann der aufgehende 

OGAW auch derartige Techniken, Instrumente 

und/oder Strukturen verwenden.  

 

Derivative Instrumente, Techniken oder 

Strukturen können auch verwendet werden, um 

finanzielle Risiken abzusichern (Hedging) und das 

Portfolio effizient zu verwalten. 

 

Ziel ist es, dass alle Transaktionen in Bezug auf 

derivative Finanzinstrumente und die im 

Zusammenhang mit diesen Transaktionen 

ausgetauschten Sicherheiten dem ISDA-

Rahmenvertrag 1992 oder 2002 (oder einem 

vergleichbaren Dokument) und dem Credit 

Support Annex (oder einem vergleichbaren 

Dokument) im Programm der ISDA-

Rahmenvereinbarung unterliegen. Die 

International Swaps and Derivatives Association 

(„ISDA“) stellt für derartige Transaktionen 

Standarddokumente zur Verfügung. 

 

 

Um im Falle eines Nettomittelzuflusses ein 

schnelles Engagement am Markt zu erzielen, kann 

der aufgehende OGAW in derivative 

Finanzinstrumente mit einem Finanzindex als 

zugrunde liegendes Wertpapier investieren. Da 

diese Anlagen nicht dazu dienen, den betroffenen 

Finanzindex zu ersetzen, bedeutet eine 

Neugewichtung des Index (wahrscheinlich) nicht, 

dass der aufgehende OGAW das Portfolio an den 

neu gewichteten Index anpassen muss, und dies 

jeweiligen Währungen vorhanden sind, ist es dem 

aufnehmenden OGAW gestattet, im Hinblick auf 

ein effizientes Portfoliomanagement andere 

Währungen abzusichern, wie es im Anhang IV 

„Derivative Finanzprodukte sowie Techniken und 

Instrumente“ beschrieben ist. Infolge der aktiven 

Währungsstrategie können die 

Währungspositionen des aufnehmenden OGAW 

von den Gewichtungen der jeweiligen Währungen 

in der betreffenden Benchmark abweichen. 

 

Derivative-Politik 

Der aufnehmende OGAW kann zwar umfassend 

Derivate für Anlagezwecke sowie zur Sicherung 

und zum effizienten Portfoliomanagement nutzen, 

er beabsichtigt jedoch nicht, für diese Zwecke in 

großem Umfang von Derivaten Gebrauch zu 

machen. Der aufnehmende OGAW verfolgt keine 

spezifische Derivate-Strategie, er verwendet 

jedoch in begrenztem Umfang Derivate für 

Anlagezwecke gemäß seinen Anlagegrundsätzen 

und zur effizienten Verwaltung der Anlagen des 

Teilfonds. Der aufnehmende OGAW wird nicht 

direkt investieren in:  

 

 

- Optionen und 

- Optionen auf Swaps. 
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verursacht daher keine zusätzlichen Kosten für den 

aufgehenden OGAW. 

 

Im Fall von extremen Marktbedingungen und im 

Rahmen der Anlagepolitik und der geltenden 

Anlagebeschränkungen kann der aufgehende 

OGAW Total-Return-Swaps auf einen Index oder 

eine spezifische Zusammensetzung von Aktien 

verwenden, um vorübergehend in den Markt zu 

investieren, wenn andere Instrumente nicht 

geeignet sind. Der aufgehende OGAW kann Total-

Return-Equity-Swaps bis zu einem Höchstwert 

von 100 % des Anlageportfolios verwenden. Es 

wird erwartet, dass der durchschnittliche Anteil 

des Portfolios, der diese Swaps im 

Jahresdurchschnitt verwendet, sehr begrenzt ist 

(<5 %). 

 

Barmittelstrategie 

Unter normalen Umständen ist der aufgehende 

OGAW fast vollständig investiert. Der Fonds kann 

jedoch einen Teil seiner Anlagen des aufgehenden 

OGAW in liquiden Mitteln halten, wenn der 

Manager dies für notwendig hält, um 

Transaktionen auszuführen oder ein optimales 

Anlageergebnis zu erzielen. Als Schuldner darf der 

aufgehende OGAW vorübergehend Kredite in 

Höhe von maximal 10 % des Fondsvermögens 

aufnehmen. Der aufgehende OGAW kann diese 

Darlehen unter anderem für zusätzliche 

Investitionen verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmittelstrategie 

Im Prospekt nicht explizit aufgeführt. 

 

Anlegerprofil Dieser aufnehmende OGAW ist daher für Anleger 

geeignet, die es sich leisten können, auf ihr 

Anlagekapital für mindestens vier bis fünf Jahre zu 

verzichten. 

Dieser Teilfonds ist daher für Anleger geeignet, die 

es sich leisten können, auf ihr Anlagekapital für 

mindestens vier bis fünf Jahre zu verzichten. 

Indikator für 

synthetisches 

Risiko 

6 5 

 

II. ZUORDNUNG DER ANTEILSKLASSEN 

Anteilsklassen 

 

Robeco Hollands Bezit (A-AKTIEN) Anteilsklasse D 

Robeco Hollands Bezit EUR G (B-AKTIEN) Anteilsklasse F 

Dividenden-

ausschüttung 

Robeco Hollands Bezit (A-AKTIEN)  JA Anteilsklasse D:  NEIN 

Robeco Hollands Bezit EUR G (B-AKTIEN)  JA Anteilsklasse F: NEIN 
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III. GEBÜHREN, DIE MIT FONDS-VERMÖGENSWERTEN BEZAHLT WERDEN 

Verwaltungs-

gebühr 

Robeco Hollands Bezit (A-AKTIEN) 1,00 % Anteilsklasse D: 1,25 % 

Robeco Hollands Bezit EUR G (B-AKTIEN) 

0,50 %  

Anteilsklasse F: 0,63 % 

Gebühr für 

Serviceagenten 

(einschließlich u. a. 

Transferagentur-

gebühr und 

Verwaltungs-

gebühren) 

Robeco Hollands Bezit (A-AKTIEN) 0,12 % 

 

Robeco Hollands Bezit EUR G (B-AKTIEN) 

0,12 % 

Anteilsklasse D: 0,12 % 

Anteilsklasse F: 0,12 % 

Taxe 

d'abonnement 

k.A. Anteilsklasse D: 0,05 % 

Anteilsklasse F: 0,05 % 

Laufende 

Gebühren2 

Robeco Hollands Bezit (A-AKTIEN)   1,16 % 

Robeco Hollands Bezit EUR G (B-AKTIEN) 

0,66 % 

Anteilsklasse D: 1,43 % 

Anteilsklasse F: 0,81 % 

 

IV. STEUERLICHE BEHANDLUNG 

Körperschafts-

steuer 

 

Der Fonds unterliegt der niederländischen 

Körperschaftssteuer und kann den 

Sondersteuersatz von 0 % auf seine steuerbaren 

Gewinne anwenden. 

Der Fonds ist von der luxemburgischen 

Körperschaftssteuer befreit. 

Quellensteuer auf 

Dividenden-

ausschüttungen 

 

Um den Sondersteuersatz von 0 % zu erhalten, ist 

der Fonds verpflichtet, seine steuerpflichtigen 

Gewinne jährlich als Dividende auszuschütten. 

Diese Dividendenausschüttungen unterliegen der 

niederländischen Quellensteuer von 15 %. 

Der Fonds ist nicht verpflichtet, Dividenden 

auszuschütten. Bei einer Dividendenausschüttung 

ist die Dividendenausschüttung von der 

luxemburgischen Quellensteuer befreit. 

Quellensteuern auf 

das Portfolio-

einkommen 

Der Fonds erfüllt im Allgemeinen die 

Voraussetzungen, um von den niederländischen 

Doppeleinkommensteuerabkommen zu 

profitieren. Im Allgemeinen gelten die niedrigeren 

Steuervertragssätze für ausländische 

Quellensteuern auf Dividendenerträge. Darüber 

Der Fonds hat begrenzten Zugriff auf die 

verschiedenen luxemburgischen 

Doppelbesteuerungsabkommen. Daher ist der 

Fonds von der Quellensteuer auf erhaltene 

Dividenden befreit. Der Fonds hat keinen 

                                                 
2 Ab dem 13. Februar 2019  
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hinaus erhält der Fonds im Allgemeinen eine 

Steuergutschrift für die verbleibende ausländische 

Quellensteuer und für die niederländische 

Quellensteuer auf erhaltene Dividenden. So beträgt 

der Einfluss ausländischer und niederländischer 

Quellensteuer auf die Performance auf Fondsebene 

nahezu Null. 

Anspruch auf eine Steuergutschrift für die 

verbleibenden Quellensteuern.   

Kapitalertrags-

steuer 

Auf Fondsebene fällt keine niederländische 

Kapitalertragsteuer an. Für den Fonds im 

Allgemeinen fällt aufgrund lokaler Ausnahmen 

keine Kapitalertragsteuer auf die Wertpapiere an. 

Wenn eine ausländische Kapitalertragsteuer 

anfällt, erfüllt der Fonds im Allgemeinen die 

Voraussetzungen, um von den niederländischen 

Doppeleinkommensteuerabkommen zu 

profitieren, und wäre im Allgemeinen vor der 

ausländischen Kapitalertragsteuer geschützt.   

Der Fonds ist von der luxemburgischen 

Kapitalertragsteuer befreit. Für den Fonds im 

Allgemeinen fällt aufgrund lokaler Ausnahmen 

keine Kapitalertragsteuer auf die Wertpapiere an. 

Wenn eine ausländische Kapitalertragsteuer 

anfällt, hat der Fonds nur begrenzten Zugriff auf 

die verschiedenen luxemburgischen 

Doppelbesteuerungsabkommen und kann der 

Kapitalertragsteuer unterliegen. 

Taxe 

d’abonnement 

Der Fonds unterliegt keiner jährlichen Steuer auf 

sein Nettovermögen. 

Der Fonds unterliegt einer jährlichen Steuer (Taxe 

d'abonnement) in Höhe von 0,05 % oder 0,01 % 

für institutionelle Anteilsklassen seines 

Nettovermögens, die am Ende jedes Quartals 

berechnet wird und zu zahlen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

ANHANG II: WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER (KEY INVESTOR 

DOCUMENTS, KIIDs) DER AUFGEHENDEN UND DER AUFNEHMENDEN OGAW 

 

A. KIID DER AUFGEHENDEN OGAW (ROBECO HOLLANDS BEZIT EUR G- ODER B-AKTIEN) 
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Das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger ist am 13. Februar 2019 korrekt. 

  



 

17 

 

B. KIID DES AUFNEHMENDEN OGAW (ROBECOSAM SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES – 

ANTEILSKLASSE F) 
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Das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger ist am 13. Februar 2019 korrekt. 

 


